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294/J 

der Abgeordneten Dr. G r e cl 1 e r und Genossen 

an die J3undesrezierung. 

25 .. Juni 1958 

betreffend Benachteiligun;?; der BundesL,nder ausser 17ien durch zentralistische 

Regelungen im Bereich des Finanzausgleiches. 

_._.w-._ 

Das österreichische Finanzausgleichssystem beruht auf der Verteilung 

"Gemeinsamer" Bundesabgaben zvJischen dem Bund einerseits und den Ländern und' 

Gemeinden andererseits. Ohno auf die Vor- und Nachteile des jetzt geltenden 

Finanzausgleichssystems einzugehen.. das gewiss auch als solches der Verbesseru!lg 

bedarf ll sei hierauf zwei Unebenheiten vervfiesen~ die zu einer dauernden und 

ungerechtfertigten Benachteiligung der Bundesländer zugunsten Vliens fuhren. 

Vor allem ist es in keinem Gesetze vorgesehen.. dass alle Lohnsteueran­

teile" die dUl~ch das Zentralbesoldungsamt in Wien ausbezahl tbzw. abgezogen 

v/erden" nur der Gemeinrle \hen zufliessen. Ohne Rücksi cht auf den Dienst- oder 

Wohnort der betreffenden "J3undesangestellten erhält die Gemeinde. Wien die 

Lohnsteueranteile, die das Zentralbesoldungsamt Wien von den einzelnen Bundes­

angestellten bzw. Pensionsparteien zum Abzug bringt. Dass durch diese Regelung 

die Länc1er und Gemeinden zugunsten Wiens eine schv",ere Einbusse erleiden" ist 

klar. Es ist nicht einzusehen$ '."lalUIl1 die Landesanteile der Lohnsteuer nicht 

denjenigen Ländern bZ'n'. Gemeinden zufallen sollen" in denen der Bundesangestell t" 

wOhnt,bzw. Dienst tut. 

In ähnlicher Heise ",.erden die BundeslänCl.er dadurch benachteiliGt" dass all 

:Sundeskl~afty;agen "\liener Hummern fuhren. Bei der Berechnung der Anteile der 

:r:ünoralölsteuer werden die Bundesländer .. besonders Niederösterreich" durch 

diese Hummerngebung benachtoiligt$ \7eil die Keimzeichenverteilung der Kraftfahr­

zeuge für die Ausschüttung der Länderanteile der lIineralölsteuer.massgebend ist~ 

Es 'sei in diesem Zusammenhimg darauf vorvdesonJ dass, vor 1938 eigone Kenn­

zeichen für Bundespost ... und. Bundesbahnfahrzouge sowie Polizei- und Heeros­

kraftwagen bestanden. Seit 1945 tragen alle diese F'ahrzeuGe ohne Rücksicht 

auf ihr'on tatsächlichon Standort \1io11or Kennzeichen. 
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25~ Juni 1958 

:Bei der :Bedeutung der ~]illcralölsteuerantoile für das Strassenbudget der 

Bundesländer fällt diese Zentralisierung der Konnzeichen der :Bundeskraftviagen 

in rlion schr:er ins Gevdcht~ 

Die untorzoibhneten Abgeordneten richten li.aher an die :Bunc,esrogiorung 

die 

Ist die Bundesregierung borei t,g sov:ei t. dies ohne l~nderung der 

bestehenden Gesetze möglich ist, die oben aufgezeigten yngloichheiten 

in finanzausgloichsmässiger Hinsicht ehestens abzustellen! bzy:. bei Abschluss 

des kommenden Finanzausgleiches auf diese Willkürlichkeiten Rücksicht 

zu nehmen, bz.\v. diese abzustollen ? 

-o-.-·,.....~.-
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